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1 Hinweise und Änderungen 
 
1.1 Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 228 „Sophienstraße, Bannstraße, Dalbergstraße 

und Eduard-Kaiser-Straße“ – 2. Änderung werden die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Nr. 228 neu für das Gebiet zwischen Sophienstraße, Bannstraße, Dalbergstraße und Edu-
ard-Kaiser-Straße von 1970 ersetzt sowie die Festsetzungen der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 228 „Sophienstraße, Bannstraße, Dalbergstraße und Eduard-Kaiser-Straße“ 
von 2016 durch die Festsetzungen der vorliegenden 2. Änderung ergänzt. Alle sonstigen 
zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sowie bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 
und Gestaltungsvorschriften des Bebauungsplanes Nr. 228 „Sophienstraße, Bannstraße, 
Dalbergstraße und Eduard-Kaiser-Straße“ – 1. Änderung von 2016 gelten im Übrigen unver-
ändert fort.  

 
1.2 Die vorliegende 2. Änderung des Bebauungsplanes umfasst ausschließlich die Anpassung 

der Festsetzungen zur maximal zulässigen Höhe baulicher Anlagen sowie der Zahl der Voll-
geschosse im Kerngebiet Nr. 3 in Verbindung mit der Aufnahme einer weiteren Baugrenze, 
um somit die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines zusätzlichen 
obersten Geschosses in diesem Bereich zu schaffen. Darüber hinaus werden die Abgren-
zung der Flächen für Stellplätze mit ihren Zufahrten im Kerngebiet Nr. 3 an die aktuelle Pla-
nung angepasst und die Flächen für die vormals geplante Tiefgarage einschließlich der 
Planzeichen für die jeweiligen Ein- und Ausfahrtsbereiche sowie die Umgrenzung von Flä-
chen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen im Kerngebiet 
Nr. 3 aus der Planzeichnung genommen. 

 
 
 
2 Textliche Festsetzungen 
 
 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 BauNVO) 
 

Der untere Bezugspunkt für die Höhenermittlung ist die Oberkante des Erdgeschoss-
Rohfußbodens. Die festgesetzte maximal zulässige Höhe gilt nicht für technische Aufbauten 
und untergeordnete Bauteile, wie z.B. Fahrstuhlschächte, Treppenräume oder Lüftungsanla-
gen.  

 
 
 
3 Sonstige Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 
 
3.1 Stellplatzsatzung 
 

Auf die Stellplatzsatzung der Stadt Wetzlar wird hingewiesen. Es gilt jeweils die zum Zeit-
punkt der Bauantragstellung wirksame Fassung. 

 
3.2 Abwasserbeseitigungssatzung und Verwertung von Niederschlagswasser 
 
3.2.1 Auf die Bestimmungen der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Wetzlar in der jeweils 

geltenden Fassung wird hingewiesen. 
 
3.2.2 Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, ver-

wertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenste-
hen (§ 37 Abs. 4 Satz 1 HWG). 
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3.3 Baumschutzsatzung 
 

Auf die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Wetzlar (Baumschutzsatzung) 
wird hingewiesen. Es gilt jeweils die zum Zeitpunkt der Bauantragstellung wirksame Fas-
sung. 

 
3.4 Denkmalschutz 
 
3.4.1 Die im Geltungsbereich bestehenden Gebäude unterliegen zum Teil als Kulturdenkmale den 

Bestimmungen des Hessischen Denkmalschutzgesetzes. Jede bauliche Maßnahme an ei-
nem als Kulturdenkmal geschützten Gebäude, einschließlich der internen Umgestaltung, der 
Instandsetzung oder dem Anbringen von Werbeanlagen, bedarf der Genehmigung der Unte-
ren Denkmalschutzbehörde. Gleiches gilt für jede bauliche Maßnahme (Errichtung, Verände-
rung oder Beseitigung von Anlagen) in der Umgebung eines als Kulturdenkmal geschützten 
Gebäudes, wenn sich dies auf den dies Bestand oder das Erscheinungsbild des Kultur-
denkmals auswirken kann. 

 
3.4.2 Werden bei Erdarbeiten Bau- oder Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem Landesamt für 

Denkmalpflege Hessen (hessenArchäologie) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde un-
verzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach 
der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren 
für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 HDSchG). 

 
3.5 Vorhandensein von Kampfmitteln 
 

Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen vorliegenden Kriegs-
luftbilder hat ergeben, dass sich das Plangebiet in einem ehemaligen Bombenabwurfgebiet 
befindet. Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich 
ausgegangen werden. In den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauungen bereits bo-
deneingreifende Baumaßnahmen bis zu einer Tiefe von mindestens 5 m durchgeführt wur-
den sind keine Kampfmittelräummaßnahmen notwendig. Bei allen anderen Flächen ist eine 
systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel, gegebenenfalls nach Abtrag des 
Oberbodens) vor Beginn der geplanten Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und Baugrundunter-
suchungen auf den Grundstücksflächen erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maß-
nahmen stattfinden. Ferner wird darauf hingewiesen, dass mit einer Luftbilddetailauswertung 
seitens des Kampfmittelräumdienstes ein Verdachtspunkt ermittelt wurde, der auf einen 
möglicherweise noch vorhandenen Bombenblindgänger hinweist. Eine Überprüfung des 
Verdachtspunktes ist vor bodeneingreifenden Bauarbeiten erforderlich. Sofern das Gelände 
wegen oberflächennaher magnetischer Störungen wie z.B. Auffüllung, Versiegelung, Ver-
sorgungsleitungen nicht sondierfähig sein sollte, ist eine Überprüfung mittels Sondierungs-
bohrungen erforderlich. Eine Überprüfung des Verdachtspunktes ist auch dann erforderlich, 
wenn sich dieser außerhalb des Baufeldes bzw. Grundstückes befindet und vor bodenein-
greifenden Bauarbeiten ein Sicherheitsabstand im Radius von 15 m um den eingemessenen 
Verdachtspunkt nicht eingehalten werden kann. 

 
3.6 Altlasten und Bodenbelastungen 
 

Altablagerungen, Altstandorte, Verdachtsflächen, altlastverdächtige Flächen, Altlasten und 
Flächen mit sonstigen schädlichen Bodenveränderungen innerhalb des Plangebietes sind 
der Stadt Wetzlar nicht bekannt. Jedoch treten im innerstädtischen Bereich häufig Auffüllun-
gen mit Materialien auf, die Schadstoffbelastungen enthalten können. Aushubarbeiten sind 
daher im Hinblick auf mögliche Schadstoffbelastungen besonders sorgfältig auszuführen. 
Belastetes Aushubmaterial ist ordnungsgemäß zu verwerten. Bei allen Baumaßnahmen, die 
einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische, d.h. mit den menschlichen 
Sinnen wahrnehmbare Auffälligkeiten, wie z.B. Veränderungen der Farbe, des Geruchs oder 
der Beschaffenheit des Bodens, zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, 
die den Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung begründen, sind diese umgehend 
den zuständigen Behörden mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfra-
gen hinzuzuziehen. 
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3.7 Grundwasser 
 

Sollte im Zuge von Baumaßnahmen und einer Bebauung der Grundstücke im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes während der Baugrubenherstellung Grundwasser aufgeschlos-
sen und dessen Ableitung erforderlich werden, ist dies unverzüglich beim Kreisausschuss 
des Lahn-Dill-Kreises, Untere Wasserbehörde, anzuzeigen. 

 
3.8 Artenschutzrechtliche Hinweise 
 

Bei Bau- und Sanierungsarbeiten sowie Gehölzentfernungen ist eine Prüfung der arten- und 
biotopschutzrechtlichen Belange gemäß §§ 39 und 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) erforderlich. Bei konkreten Maßnahmen und Vorhaben wird eine frühzeitige Ab-
stimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Wetzlar empfohlen. 

 


